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Verband Schweiz. Dachpappen-Fabrikanten E. G.

Verkaufs- und Beratungsstelle: ZURICH Peterhof :: Bahnhofstrasse 30

Telegramme: DACHPAPPVERBAND ZÜRICH - Telephon - Nummer Selnau 3636

Lieferung von:

Äsphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen, Filzkarton

Teerfreie Dachpappen

IRBIIIBSI rmr&i
$ranfen jtt ftefjen fommt, werben nur fufjeffioe bezogen ;
int ganzen fiitben bort 16 Familien Unterfunft. 3)er
PtieipreiS foil 500 $r. pro $al)r unb SogiS betragen.

(„Patiottal=3tg.")
PaulicheS auë Sangenörud (Pafellanb). $n ber

©emeiribeoerfammlung fanb bie Portage betreffs Pump=
Werf allgemeinen Peifall unb tourbe bie aiuSführung
ber piäne unb Äoftenberedpung bem ©emeinberat über=
tragen. ®ie Pläne ber ©dplaborte, fotoie öffentlichen
piffoiranlage, ausgefertigt oon £>errn 3lrcf)iteft Paegelin,
fanben ebenfalls bie ©enetjmigung unb eS tourbe bem
©emeinberat zur aiuSführung ber nötige ftrebit erteilt.

Soften* unb SSoftnungSpolitif in ©t. ©allen. ®aS
com ©tabtrat @t. ©allen gewählte Preisgericht für ben
planwettbe'werb für bie Überbauung ber ftäbtifcljen
tfelbliliegenfcljaft im Äreife Sßeft unb beS 3ieIguteS im
Greife Oft hielt unter bem Porfitj beS ©tabtrateS £>errn
$)r. Paegeli am 3. September bie erfte ©itpng ab. 3ln
berfelben tourbe baS Programm für ben SCBettbemerb

bereinigt unb eine (Summe oon ffr. 12,000 für bie 2luS=

ïidjtung ber preife feftgefetjt. 3US ©nbtermin für bie

Planeingaben ift ber 20. Dftober feftgefetjt toorben. Stuf
ber fcf)ött gelegenen fjelbliliegenfcl)aft foÖ eine ftäbtifclje
®infamilienhauSfolottie mit Pobenjuteitungen oon 300
bis 500 erflehen. ®aS 3^lgut im Streife Oft ift
bagegen fpe^ictl für eine länblicfje ©iebelung mit oier
Bimmer ©infamilienlpufern unb ca. 2000 m* Poben=

iMeilung_Jit SluSfidft genommen. Peibe Siegenfdfaften
eignen fid) für bie in ÙluSficljt genommenen 3n>ecfe oor*
Stigïid).

Pettc ©djicganlage für ZllofterS. ®ie ©ettteinbe*
^rfammlung befcl)fof; mit großem Pîeljr bie ©rftellung
finer 3entrglfcl)iej3anlage für bie ©d)ief3oereine
^ofierS=©erneuS int ßoftenooranfdflage oon $r. 40,000.
®as Projeft, baS pr aiuSführung gelangt, ift buret)

^lumeifter fpelb in ©l)ttr ausgearbeitet roorben. ®ie
^)ie§anlage fommt jtuiicljen ÄloftcrS-.platj unb ÄlofterS*
®brfli p. ftefjen unb foil laut ©utadften ber Herren
^tyiejjoffiziere eine ausgezeichnete toerben.

~ ftörfterung ber Pautätigfcit im Danton 3largau.
aargauifclje ©rofje Pat nahm bie Porlage über bie

mterftühung ber |)o<hbautätigfe't, in aiuSführung
J ® PunbeSratSbefdjluffeS, an. ®ie Srebite oon 450,000
•Raufen, Peiträge an fwcf)bauten, unb 350,000 ffr. für

'Üf<haftlid)e 3mecfe bebürfen ber Petoilligung burd)

w Polt, ba fie bie Kompetenz beS ©rofjen PateS über*

^4
tam Pis feftt finb Paugefitdje im Petrage oon
Sftiltionen ffranfen eingelangt.

Pôoïjnnnflèbaugenoffenfct)aft Prugg. 3lm 10. ©ep*
tember fanb bie ©rünbungSoerfammlung biefer ©enoffen*
fcljaft ftatt. 911S Präfibent tourbe ©runbbudjoertoalter
Plüller gewählt. SJtit ber baulichen Xätigfeit toirb erft
begonnen toerben fönnen, toenn baS 3largauer Pol! ben
Krebit bewilligt hoben wirb, ber notmenbig ift, um bie

PunbeSfuboention ju erhalten.

©enoffenfd)aftlicher SöobnungSbau in Peinadj
(atargau). ©in Qnitiatiofomitee gelangt in einem 3luf=

ruf an bie Peoölferung oon Peinad), um jur Pilbung
einer ©enoffenfdjaft für SBohnungSbauten aufzumuntern,
aiuch bie ©emeinbe foil um ihre llnterftütpng ange*
gangen toerben.

Q3om ©ufcntiffionétoefen.
(Storrefponbenj.)

Unter bem Stitel: „®aS ©ubmiffionSwefetf,"
feine ©ntfteljung, feine Übetftänbe unb Per*
fudje ju beren Pefeitigung", o eröffentlich! §err"
ftantonSrat 31. ©chirmer, präfibent beS ©ewerbeoerban*
beS, ©t. ©allen, eine ©djrift, bie bie Pead)tung toeitefter
greife oerbient. ®er Perfaffer ift in ber Oftfcfjtoeij als
eifriger, jtf)(agfer tiger Perfekter einer ©efunbung beS
©ubmiffionSmefenS befannt, meShalb eS gerechtfertigt er=
fcheint, auS bem Inhalt ber bei ffehr, ©t. ©allen, oeriegten
©thrift einiges befannt p geben. Pauleute unb Pehörben
mögen felbft jum Püchtein greifen, eS aufmerffam lefen
unb bie zahlreichen guten ffiittfe, bie barin enthalten finb,
bei fünftigen Pergebungen pr aintoenbung bringen.

î(, (Entfte^ung bes Submifffonsinefeits.
®ie aittfünge beS ©ubmiffionSmefenS gehen prücf

bis gegen ©übe beS 18. QahrhunbertS. Qn größerem
Umfange gelangte eS erftmalS bei ffeftungSbauten im
Pabifthen zur aintoenbung,- fd)oit Zur 3ett, als bie alten
fünfte ttod) zu Ped)t beftanben. 2)ie fünfte mehrten
fiçh bagegen, mußten fich aber bie neueren ainforberungen
nicht zunu^e zu machen.

3ür f)unbtoerflid)e âlrbeiten tourbe bie ©ubmiffiott
oiel fpäter augemenbet ; nod) roährenb ber ganzen erften
£>älfte beS 19. ^uh^hunbertS h^'en mir wenig klagen
nach biefer Pichtung. ®ie Übelftänbe ftheinen fid) erft
in ben 70er unb 80er 3uh^n entmidelt zu haben. atlS
Peleg bient bie ausführliche SBiebergabe einer gemeinfamen
©ingabe beS ^anbmerferoereinS ber ©tabt ©t. ©allen,
beS ©rütlioereinS ©t. ©allen unb beS ©teinfjaueroereinS
©t. ©allen, oom 10. Quli 1883, an ben PegierungSrat beS
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Franken zu stehen kommt, werden nur sukzessive bezogen;
im ganzen finden dort 16 Familien Unterkunft. Der
Mietpreis soll 560 Fr. pro Jahr und Logis betragen.

(„National-Ztg.")
Bauliches aus Langenbruck (Baselland). In der

Gemeindeversammlung fand die Vorlage betreffs Pump-
werk allgemeinen Beifall und wurde die Ausführung
der Pläne und Kostenberechnung dem Gemeinderat über-
tragen. Die Pläne der Schulaborte, sowie öffentlichen
Pissoiranlage, ausgefertigt von Herrn Architekt Naegetin,
fanden ebenfalls die Genehmigung und es wurde dem
Gemeinderat zur Ausführung der nötige Kredit erteilt.

Boden- und Wohnungspolitik in St. Gallen. Das
vom Stadtrat St. Gallen gewählte Preisgericht für den
Planwettbewerb für die Überbauung der städtischen
Feldliliegenschaft im Kreise West und des Zielgutes im
Kreise Ost hielt unter dem Vorsitz des Stadtrates Herrn
Dr. Naegeli am 3. September die erste Sitzung ab. An
derselben wurde das Programm für den Wettbewerb
bereinigt und eine Summe von Fr. 12,000 für die Aus-
richtung der Preise festgesetzt. Als Endtermin für die

Planeingaben ist der 20. Oktober festgesetzt worden. Auf
der schön gelegenen Feldliliegenschaft soll eine städtische
Ginfamilienhauskolonie mit Bodenzuteilungen von 300
dis 500 m2 erstehen. Das Zielgut im Kreise Ost ist
dagegen speziell für eine ländliche Siedelung mit vier
Zimmer-Einfamilienhäusern und ca. 2000 Boden-
Zuteilungen Aussicht genommen. Beide Liegenschaften
eignen sich für die in Aussicht genommenen Zwecke vor-
beglich.

Neue Schießanlage für Klosters. Die Gemeinde-
Versammlung beschloß mit großem Mehr die Erstellung
einer Zentralschießanlage für die Schießvereine
Klosters-Serneus im Kostenvoranschlage von Fr. 40,000.
Das Projekt, das zur Ausführung gelangt, ist durch
Baumeister Held in Chur ausgearbeitet worden. Die
schieszanlage kommt zwischen Klosters-Platz und Klosters-
^drfli zu stehen und soll laut Gutachten der Herren

chießoffiziere eine ausgezeichnete werden.

^ Förderung der Bautätigkeit im Kanton Aargav.
aargauische Große Rat nahm die Vorlage über die

mterstützung der Hochbautätigke't, in Ausführung
Jà Bundesratsbeschlusses, an. Die Kredite von 450,000
sanken, Beiträge an Hochbauten, und 350,000 Fr. für

chischaftliche Zwecke bedürfen der Bewilligung durch

s. Polk, da sie die Kompetenz des Großen Rates über-

^4 anst-, Bis jetzt sind Baugesuche im Betrage von
Millionen Franken eingelangt.

Wohnungsbaugenossenschaft Brugg. Am 10. Sep-
tember fand die Gründungsversammlung dieser Genossen-
schaft statt. Als Präsident wurde Grundbuchverwalter
Müller gewählt. Mit der baulichen Tätigkeit wird erst
begonnen werden können, wenn das Aargauer Volk den
Kredit bewilligt haben wird, der notwendig ist, um die

Bundessubvention zu erhalten.

Genossenschaftlicher Wohnungsbau in Reinach
(Aargau). Ein Initiativkomitee gelangt in einem Aus-
ruf an die Bevölkerung von Reinach, um zur Bildung
einer Genossenschaft für Wohnungsbauten aufzumuntern.
Auch die Gemeinde soll um ihre Unterstützung ange-
gangen werden.

Vom Submissionswesen.
(Korrespondenz.)

Unter dem Titel: „Das Submissionsweseir,"
seine Entstehung, seine Übelstände und Veri
suche zu deren Beseitigung", veröffentlicht Herr'
Kantonsrat A. Schirmer, Präsident des Gewerbeverban-
des, St. Gallen, eine Schrift, die die Beachtung weitester
Kreise verdient. Der Verfasser ist in der Ostschweiz als
eifriger, schlagfertiger Verfechter einer Gesundung des
Submissionswesens bekannt, weshalb es gerechtfertigt er-
scheint, aus dem Inhalt der bei Fehr, St. Gallen, verlegten
Schrift einiges bekannt zu geben. Bauleute und Behörden
mögen selbst zum Büchlein greisen, es aufmerksam lesen
und die zahlreichen guten Winke, die darin enthalten sind,
bei künftigen Vergebungen zur Anwendung bringen.

ft Entstehung des Submisstonswesens.
Die Anfänge des Submissionswesens gehen zurück

bis gegen àde des 18. Jahrhunderts. In größerem
Umfange gelangte es erstmals bei Festungsbauten im
Badischen zur Anwendung, schon zur Zeit, als die alten
Zünfte noch zu Recht bestanden. Die Zünfte wehrten
sich dagegen, wußten sich aber die neueren Ansorderungen
nicht zunutze zu machen.

Für handwerkliche Arbeiten wurde die Submission
viel später angewendet; noch während der ganzen ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts hören wir wenig Klagen
nach dieser Richtung. Die llbelstände scheinen sich erst
in den 70er und 80er Jahren entwickelt zu haben. Als
Beleg dient die ausführliche Wiedergabe einer gemeinsamen
Eingabe des Handwerkervereins der Stadt St. Gallen,
des Grütlivereins St. Gallen und des Steinhauervereins
St. Gallen, vom 10. Juli 1883, an den Regierungsrat des
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ÄantonS St. ©allen. Darin roirb geroünfcgt, bag bei Ver»
gebung ber Arbeit für bie neue ©trafanftalt baS eingeimifege
©eroerbe berüeffiegtigt unb bie Ausführung nidjt auf bie

billigfte ©ingabe erfolge. DaS ©rgebniS biefer ©ingabe
ifi unbefannt.

2. Sie Sibelftänbe im Sitbmiffiensmefcn.
hieben ber Datfadje, bag für eine einzige Arbeit ntei»

ftettS eine Rlegrgatjl non Veroerben finb, alfo ein grogeS
Angebot beftegt, baS ben ißreiS naeg bent Verhältnis non
Angebot unb Racgfrage fo tuie fo emiebrigt, führten ber
unbefcgränlte ftonfurrengfampf unb bie unbefcgränlte .Üon»

furrengmöglicgfeit gur fteten Vergrögerung ber ©efdjäfte.
Ricgt bas Streben naeg auSföntmlidjer ©rifteng unb be--

friebigenber SSätigfeit roaren fegr oft bie treibenben Gräfte,
fonbern Scgäbigung ber $onfurreng unb, tuenn mögtieg,
beren AuSfcgaltuttg mit allen SRitteln. Veim Submiffionl»
roefett, too bas Angebot gröger ift als bie Radjfrage,
tonnen biejenigen ©efdjäfte, bie itjre Arbeiten gauptfäcg»
lief) auf biefent 2öege erhalten, fieg nidjt mittelft foge»
naiinter $onjunfturpreifen non früheren Scglappen er»

Ijolen ober fiel) auf îommenbe Krifen ftärfen. Veim
SBarcnauStaufcg fommt baS ©rgeugniS fertig auf bett

SRarft; ber ©rftetler roeig, was es foftet, ober fautt eS

roenigftenS miffen unb ben ^3reis banaefj feftfetjen. Veim
SitbmiffionSroefen fann ber Vetoerber ben Selbftfoftett»
preis nidjt an £>anb ber ausgeführten Arbeiten berechnen ;

fonbern er mug biefen i)3reiS rnegr ober roeniger fegätjen.
DaS führte gu ißretSoergältniffen, Die für ben Unternehmer
nieift nidjt nur feinen Rügen bringen, fonbern fehr oft
ihm niegt einmal bie reinen ©rftetlungSfoften beefen.

So niele Unternehmer, fo niele Attfcgauungen über
bie Selbftfoftenpreife. Der feriöfe Unternehmer, ber forg»
fältig alle Utnftänbe in Vetradjt gieljt uttb eine richtige
Arbeit ausführen mill, wirb auf anbere greife fommen
als berjenige, ber auf gut ©lücf nertraut unb e§ mit
ber Ausführung ber Arbeit roeniger ernft nimmt.

@S liegt im Stßefen ber Submiffion als foleger be»

grünbet, non ben einlaufettben Angeboten baS billigfte
gu berücffidjtigen. Die grogen Unterfdjiebe in ben An»
geboten beruhen nidjt allein in ber mangelnben Cuati»
fifation ber Unternehmer, fonbern in fehlerhafter Sdjägttng
ber Arbeitszeit, unrichtiger Anrechnung ber 9Raterial=
mengen, mangelnber Verecignung ber ©efcgäftSiutfoften ufro.

Vkrunt tradjtet naeg ber heidigen ^rcrçriS beS Sub»
miffionSroefenS ber Veroerber unroitlfürlidj nach einem

ntöglidjft billigen Angebot? So lange nämlidj ber ©e=
roerbetreibenbe nidjt annehmen fann, nur eine möglidjft
genau berechnete Offerte fjabe AuSficgt auf Verüdfftcgti»
gung unb roenn er eine iricfjt ben Verljältniffen ent»
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fpredjenbe unb gu billige Offerte einreiche, roerbe er non
ber Vergebung auSgefdjloffen, fo hat er gar feinen ©runb,
Veredjnttngen anguftellen; fonbern fein Veftreben mug
einfach bagin gegen, eine mögtiegft billige Offerte eingu»
reiegen, roenn er AuSfidjt auf ©rfolg gaben roitl. Dag
er in biefem Veftreben bent Unfoftenfonto feines VetriebeS
nidjt bie nötige Veacgtung fegenft, ift gu nerftegen. Diefe
Unfoften fönnen 50 bis 100 % oonx begaglten Arbeits»
logn auSmacgen ; fie finb im gleichen ©efegäft nidjt baS

gange $agr gleich- ©t® Derminbern fieg meiftenS bei

grögerent Umfatj, negmen aber bei oerminbertem Umfatg
in rafegerent Verhältnis gu. SetjtereS geigte fieg nament-
lieg int Vauroéfen, roo bureg bie ÄriegSgeit ber llmfatj
auf ein Drittel ober noch meniger gurüefgittg. îSBotjl
laffen fidj in ben Unfoften geroiffe ©rfparniffe erzielen ;

aber fie laffen fidj nie unter ein bem Umfang beS ©e»

fcgäfteS entfprecgenbeS SJiinintum gerabbrüefen. ©S reegt»

fertigt fieg alfo bitrdjauS, in ben Verecgnungen einen
mittleren Unfoftenanfatj angunetjmen.

Durdj bie aueg geute noch gum grogen Deil beftegenben
Übelftänbe im SubmiffionSroefen roar eS faum mögtidj,
auf getabent, egrlicgem Sßege für ben Unternehmer an
SubmiffionSarbeiten greife gu ergielen, bie igtn neben
ber Decfmtg feiner Auslagen für Rohmaterial, Arbeits»
logn unb Unfoften noch einen befegeibenen Verbienft
braegten, mit anbertt SBorten: ©in ©rogteil ber Sub»
miffionSarbeiten utugte oom Unternehmer gu unb unter
ben Selbftfoften auSgefügrt roerben. SGBie ein Unter»
negmer bann trogbem oerfuegte, auf feine Rechnung gu
fommen, bilbet ein Kapitel für fi<h unb foil gier niegt
roeiter auSgefügrt roerben.

2BaS mit ber Reform beS SubmiffionSroefenS für
ftaatücge unb prioate Arbeiten ergielt roerben foil, lägt
fidj in folgenbem Sag gufammenfaffen : „©eroägrung
angemeffener VreiSoergütung für geroerblicge Arbeit, bie
bei guten DurcgfdjnittSleiftungen bem Aufroanb an Rlate»
rial, Arbeit, Unfoften unb Rififo beS Unternehmers unb
fetner Arbeiter entfpriegt."

3. 3i«l?cvl0ô Derfucfjc 3ur 8efettiguitg
biefer Jlbelfiätibe.

Der Verfaffer roill bie Verfucge auch nicht nur an»
beutungSroeife aufführen, roeil eS gu roeit fügrte. DaS
©runbfäglicge ber Reform ift niebergelegt in ber oott
ber Delegiertenoerfammlung 1918 beS Scgroeig.,©eroerbe»
oerbanbeS in Qnterlafen naeg einem Referat unb Antrag
beS VerfafferS genehmigten Refolution :

„Der Scgmeigerifclje ©eroerbeoerbanb era^tet bie

Regelung beS SubmiffionSroefenS als einen Deil ber
fogiaten Çrage, bereu ßöfung niegt nur für ben ©eroerbe»
ftanb, fonbern aueg für bie Arbeiterfcgaft unb roeitergin
für bie ©efamtgeit oott augerorbentlicger Vebeutung ift-
@S roirb beSgalb oott allen Vegörben, bie Arbeiten gu
oetgeben gaben, beS b eft im m t eft en erroartet, bag ein»

gereiegte betaillierte Veredjnungett ber geroerblicgen Orgatti»
fationen, bie bent ©ruttbfage beS angemeffenen ©nfgeltS
für Arbeit, Rîaterial, Unfoften unb Rififoaufroanb ent»

fpreegett, als SGßegleitung gur Vergebung ber Arbeiten
betraegtet roerben. Angebote, bie bent ©runbfag biefeS

angemeffenen ©ntgeltS niegt entfpreegen, finb g runb»
fäglicfj abgulegnen."

3ur Vegebung ber Übelftänbe foüen als gauptfäcg^,
liegfte Rlittel angeroenbet roerben: ißreiStarife, Submif®
fionSoerorbnuttgett unb Vaugericgt.

a) ißreiStarife.
Die frügeren reegnerifegen ©runbtagen roaren oiel gu

fegr ttadj „ber Überlieferung" gefegägt, nfegt nach
geitlicger ©runblage beregnet ; jeber eingelne ißreiS fan
bitrcg Veredjnung oon Material, Arbeit, Unfoften
Verbienft beftininit unb bem Angebot beigelegt roerben-
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Kantons St. Gallen. Darin wird gewünscht, daß bei Ver-
gebung der Arbeit für die neue Strafanstalt das einheimische
Gewerbe berücksichtigt und die Ausführung nicht auf die

billigste Eingabe erfolge. Das Ergebnis dieser Eingabe
ist unbekannt.

2. Die Adelstände im Snbmissisnswesen.
Neben der Tatsache, daß für eine einzige Arbeit mei-

stens eine Mehrzahl von Bewerben sind, also ein großes
Angebot besteht, das den Preis nach dem Verhältnis von
Angebot und Nachfrage so wie so erniedrigt, führten der
unbeschränkte Konkurrenzkampf und die unbeschränkte Kon-
kurrenzmöglichkeit zur steten Vergrößerung der Geschäfte.
Nicht das Streben nach auskömmlicher Existenz und be-

friedigender Tätigkeit waren sehr oft die treibenden Kräfte,
sondern Schädigung der Konkurrenz und, wenn möglich,
deren Ausschaltung mit allen Mitteln. Beim Submissions-
wesen, wo das Angebot größer ist als die Nachfrage,
können diejenigen Geschäfte, die ihre Arbeiten hauptsäch-
lich aus diesem Wege erhalten, sich nicht mittelst söge-
nannter Konjunkturpreisen von früheren Schlappen er-
holen oder sich auf kommende Krisen stärken. Beim
Warenaustausch kommt das Erzeugnis fertig auf den

Markt; der Ersteller weiß, was es kostet, oder kann es

wenigstens wissen und den Preis danach festsetzen. Beim
Submissionswesen kann der Bewerber den Selbstkosten-
preis nicht an Hand der ausgeführten Arbeiten berechnen;
sondern er muß diesen Preis mehr oder weniger schätzen.

Das führte zu Preisverhältnissen, die für den Unternehmer
nieist nicht nur keinen Nutzen bringen, sondern sehr oft
ihm nicht einmal die reinen Erstellungskosten decken.

So viele Unternehmer, so viele Anschauungen über
die Selbstkostenpreise. Der seriöse Unternehmer, der sorg-
sättig alle Umstände in Betracht zieht und eine richtige
Arbeit ausführen will, wird auf andere Preise kommen
als derjenige, der auf gut Glück vertraut und es mit
der Ausführung der Arbeit weniger ernst nimmt.

Es liegt im Wesen der Submission als solcher be-

gründet, von den einlaufenden Angeboten das billigste
zu berücksichtigen. Die großen Unterschiede in den An-
geboten beruhen nicht allein in der mangelnden Quali-
fikation der Unternehmer, sondern in fehlerhafter Schätzung
der Arbeitszeit, unrichtiger Anrechnung der Material-
mengen, mangelnderBerechnung der Geschäftsunkosten usw.

Warum trachtet nach der heutigen Praxis des Sub-
missionswesens der Bewerber unwillkürlich nach einen:

möglichst billigen Angebot? So lange nämlich der Ge-
werbetreibende nicht annehmen kann, nur eine möglichst
genau berechnete Offerte habe Aussicht auf Berücksichti-
gung und wenn er eine nicht den Verhältnissen ent-
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sprechende und zu billige Offerte einreiche, werde er von
der Vergebung ausgeschlosfen, so hat er gar keinen Grund,
Berechnungen anzustellen; sondern sein Bestreben muß
einfach dahin gehen, eine möglichst billige Offerte einzu-
reichen, wenn er Aussicht auf Erfolg haben will. Daß
er in diesem Bestreben dem Unkostenkonto seines Betriebes
nicht die nötige Beachtung schenkt, ist zu verstehen. Diese
Unkosten können 50 bis 109 "/o vom bezahlten Arbeits-
lohn ausmachen; sie sind im gleichen Geschäft nicht das

ganze Jahr gleich. Sie vermindern sich meistens bei

größeren: Umsatz, nehmen aber bei vermindertem Umsatz
in rascheren: Verhältnis zu. Letzteres zeigte sich nament-
lich im Bauwesen, wo durch die Kriegszeit der Umsatz
auf ein Drittel oder noch weniger zurückging. Wohl
lassen sich in den Unkosten gewisse Ersparnisse erzielen;
aber sie lassen sich nie unter ein den: Umfang des Ge-
schäftes entsprechendes Minimum Herabdrücken. Es recht-
fertigt sich also durchaus, in den Berechnungen einen
mittleren Unkostenansatz anzunehmen.

Durch die auch heute noch zum großen Teil bestehenden
Übelstände im Submissionswesen war es kaum möglich,
auf geradem, ehrlichem Wege für den Unternehmer an
Submisfionsarbeiten Preise zu erzielen, die ihm neben
der Deckung seiner Auslagen für Rohmaterial, Arbeits-
lohn und Unkosten noch einen bescheidenen Verdienst
brachten, mit andern Worten: Ein Großteil der Sub-
missionsarbeiten mußte vom Unternehmer zu und unter
den Selbstkosten ausgeführt werden. Wie ein Unter-
nehmer dann trotzdem versuchte, auf seine Rechnung zu
kommen, bildet ein Kapitel für sich und soll hier nicht
weiter ausgeführt werden.

Was mit der Reform des Submissionstvesens für
staatliche und private Arbeiten erzielt werden soll, läßt
sich in folgendem Satz zusammenfassen: „Gewährung
angemessener Preisvergütung für gewerbliche Arbeit, die
bei guten Durchschnittsleistungen dem Aufwand an Mate-
rial, Arbeit, Unkosten und Risiko des Unternehmers und
semer Arbeiter enlspricht."

3. Bisherige versuche zur Beseitigung
dieser Adelstände.

Der Verfasser will die Versuche auch nicht nur an-
deutungsweise aufführen, weil es zu weit führte. Das
Grundsätzliche der Reform ist niedergelegt in der von
der Delegiertenversammlung 1918 des Schweiz..Gewerbe-
Verbandes in Jnterlaken nach einen: Referat und Antrag
des Verfassers genehmigten Resolution: »

„Der Schweizerische Gewerbeverband erachtet die

Regelung des Submiffionswesens als einen Teil der
sozialen Frage, deren Lösung nicht nur für den Gewerbe-
stand, sondern auch für die Arbeiterschaft und weiterhin
für die Gesamtheit von außerordentlicher Bedeutung ist.
Es wird deshalb von allen Behörden, die Arbeiten zu
vergeben haben, des b estim mtesten erwartet, daß ein-
gereichte detaillierte Berechnungen der gewerblichen Organi-
sationen, die den: Grundsatze des angemessenen Entgelts
für Arbeit, Material, Unkosten und Risikoaufwand ent-
sprechen, als Wegleitung zur Vergebung der Arbeiten
betrachtet werden. Angebote, die dem Grundsatz dieses

angemessenen Entgelts nicht entsprechen, sind gründ-
sätzlich abzulehnen."

Zur Behebung der Übelstände sollen als hauptsäch-
lichfte Mittel angewendet werden: Preistarife, Submis-
sionsverordnungen und Baugericht,

s) Preistarife.
Die früheren rechnerischen Grundlagen waren viel zu

sehr nach „der Überlieferung" geschätzt, njcht nach ein-

heitlicher Grundlage berechnet; jeder einzelne Preis fou
durch Berechnung von Material, Arbeit, Unkosten und
Verdienst bestimmt und dem Angebot beigelegt werden-
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b) ©ubmiffionSoerorbnungen.
®ie bisherigen Berorbnungen haben im öligem einen

^ie ermattete Befferung nid)t gebrocht, auch nicht bie»

Jenige ber ©ireftion ber eibgenöffifd)en bauten nom
^ejeinber 1907, bie ben ©runbfat) enthält, baß bie 2lr=
^cit p greifen »ergeben roerben foil, bie für ben Unter»
ttfhnier noch einen ben Berhältniffen entfprechenben 93er»

kienft erroorten laffen. ®ie gefifetpng ber ongemeffenen
greife ift niel fdjroieriger, als man gemeinhin annimmt unb
tann nie burh bie Beworben aHein oorgenommen roerben.

\3tud) bie int ©ntrourf beS ©throeijerifchen ©enterbe»
perbanbeS oorgefeßene SRitroirfung ber ©adjoerftänbigen
führte nicht pm Biete, namentlich roeil ber Uftitroirtung
ber beruflichen Drganifationen p roenig [Rechnung ge»
tragen roirb.

c) Baugerid)t.
3n bem 93orfdE)lag non £errn Ingenieur ^ermann

Pommer in ©t. ©allen roirb oerfud)t, burch ©djaffung
fineê BaugeridßcS bie roiberftrebenben Qntereffen, bie
lid) in ber [Reform beS ©ubmiffionSroefenS geltenb madjen,
3U überbrühten.

Qn ©t.,©allen machte man ben Berfud), eine Bau»
Animer 51t fdhaffeit; aber foroohl baS lantonale gufiij-
oepartement roie baS S?antonSgerid)t oerhalten fid) gegen»
über ber ©chaffung eines neuen, befonberen ©ericpteS
burdjauS ablehnenb.

Dorferläge 3utr Hefottm.
®ie bisherigen 93erfuche jur [Reform beS ©ubmiffionS»

WefenS fdjeiterten faft alle an ber Seftimmuüg beS an»

9etneffenen [ßreifeS, ben £>err Ingenieur ©ommer burch
Baugerid)t feftfeßen laffen rootlte. SRan hat auf bem

®ebiet ber BoltSroirtfchaft bis heute p roenig gerechnet;
alles roar ©efüf)I unb ©chätging. SRuftergüliig ging baS
^auernfefretariat oor. ©er üanbroirtfcljaft rourbe bamit
în einem richtigen SluSfo muten oerholfen.

,gm oielgeftaltigen ©etoerbe ift aber bie Slufftellung
*>on [ßreiS» unb [Rentabilitätsberechnungen oiel fd)toieriger.

.gm roefentlidjcn laffen fid) bie in ben ©eroerben im
ailgemeinen unb im Baugewerbe im befonberen oorfom»
'nenben Arbeiten nach brei Sitten unterfcheiben :

1. Slrbeiten, bie in gleicher unb ganj) ähnlicher Slrt
Ipittter roiebert'ehren, roie geroiffe Bauarbeiten, Sftilitär»
Haferungen, Uniformen ufro., für bie SOtaterialoerbrauch
••nb SlrbeitSleiftung burd) roiebert)otte 3Rad)faltulation
MtgefteHt roerben tonnen unb roo e§ nur notroenbig ift,
?ai [preiSänberungen bie neuen Slnfäße einpfeßen, um

richtigen [preis p erhalten. 93ei normalen 33er»

Wltniffen tonnen für folche Slrbeiten unter geroiffen Bor»
®ü§fetjungen BreiStarife ausgearbeitet roerben.

2. SIrbeiten, bie nid)t in ftetS gleicher SluSfüf)tung
üb unter gleichen Bertjättniffen oortommen, bei benen

f. aber auf ©runb früher ausgeführter Slrbeiten möglich
ben [preis annät)ernb richtig feftpfeßen. ®aS roirb

.'alfach bei ©chreiner», ©chloffer» unb anbern Sauarbeiten
Jjfjfall fein, gür biefe Slrbeiten laffen fid) teine ©arife

\
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erftetlen. £)ier muß bie Berechnung oon gall p gall
oorgenommen roerben. Borbebingung für richtige Be»

red)mtng finb genaue geichnungen, flare Bebingungen uttb
genügendes ftatiftifd)eS SRaterial, oor allem Dtachfalfu»
iation über ausgeführte Strbeiten.

3. Arbeiten, bei benen ein ©roßteil ber gaftoren nur
gefchäßt roerben fann, roie baS namentli<h bei großen
©iefbauarbeiten ber gall ift. Slber auch folche Arbeiten
müffen in ihren ©ritnbelementen auf Beregnungen prüd»
gehen, roobei atlerbingS über bie §öhe ber 2IrbeitS»
leiftungen, ©ranSport» unb görbereinrid)tungen, [Rififo»
jufd)lägen ufro. fe£>r oerfcßiebene Slnficßten £>errf«i)en fön»
nen. £>ier roirb gegenfeitige 2luSt~prad)e, objeftioe Über»

Prüfung aller Berhältniffe ufro. allein ein einigermaßen
rid)tigeS Bilb geben, roobei aber fd)ließlicf) bod) erft nad)
ooHenbeter Ulrbeit baS ©nbergebniS feftgeftellt roerben fann,
baS bei alter forgfältigfter Überprüfung ber Offerten eben

hoch roefentlich günftiger ober ungünftiger herauSfommen
fann als man angenommen hat. (©cßtuß folgt.)

Qerbaidswett*.
SScrfiont) fdjtocijcrifchcr ©lafermeifter. ®ie ©ene-

raloerfammlung beS BerbanbeS fd)roeiprifd)er ©fafet»
meifter unb genfterfabrifanten in 2Bintertl)ur geneh=
niigte ben BunbeStarifoertrag mit ben 9frbeiterorgani»
fatiouen, ber bie allgemeine (Einführung ber 48»©tunben»
rooche mit SohnauSgfeiih unb eine roeitere Sohnerhöhung
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d) Submissionsverordnungen.
Die bisherigen Verordnungen haben im allgemeinen

die erwartete Besserung nicht gebracht, auch nicht die-
lenige der Direktion der eidgenössischen Bauten vom
Dezember 1907, die den Grundsatz enthält, daß die Ar-
deit zu Preisen vergeben werden soll, die für den Unter-
Nehmer noch einen den Verhältnissen entsprechenden Ver-
dienst erwarten lassen. Die Festsetzung der angemessenen
Preise ist viel schwieriger, als man gemeinhin annimmt und
kann nie durch die Behörden allein vorgenommen werden.

vAuch die im Entwurf des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes vorgesehene Mitwirkung der Sachverständigen
führte nicht zum Ziele, namentlich weil der Mitwirkung
der beruflichen Organisationen zu wenig Rechnung ge-
kragen wird.

e) Baugericht.
In dem Vorschlag von Herrn Ingenieur Hermann

Sommer in St. Gallen wird versucht, durch Schaffung
sines Baugerichtes die widerstrebenden Interessen, die
sich in der Reform des Submissionswesens geltend machen,
M überbrücken.

In St..Gallen machte man den Versuch, eine Bau-
kanimer zu schaffen; aber sowohl das kantonale Justiz-
département wie das Kantonsgericht verhalten sich gegen-
über der Schaffung eines neuen, besonderen Gerichtes
durchaus ablehnend.

4. Vorschläge zur Reform.
Die bisherigen Versuche zur Reform des Submissions-

Wesens scheiterten fast alle an der Bestimmung des an-
gemessenen Preises, den Herr Ingenieur Sommer durch
ein Baugericht festsetzen lassen wollte. Man hat auf dem
Gebiet der Volkswirtschaft bis heute zu wenig gerechnet;
alles war Gefühl und Schätzung. Mustergültig ging das
«auernfekretariat vor. Der Landwirtschaft wurde damit
bu einem richtigen Auskommen verholfen.

Im vielgestaltigen Gewerbe ist aber die Aufstellung
von Preis- und Rentabilitätsberechnungen viel schwieriger.

Im wesentlichen lassen sich die in den Gewerben im
allgemeinen und im Baugewerbe im besonderen vorkom-
wenden Arbeiten nach drei Arten unterscheiden:

1. Arbeiten, die in gleicher und ganz ähnlicher Art
twiner wiederkehren, wie gewisse Bauarbeiten, Militär-
"kferungen, Uniformen usw., für die Materialverbrauch
>>ud Arbeitsleistung durch wiederholte Nachkalkulation
^gestellt werden können und wo es nur notwendig ist,

Preisänderungen die neuen Ansätze einzusetzen, um
Off richtigen Preis zu erhalten. Bei normalen Ver-
Mtnissen können für solche Arbeiten unter gewissen Vor-
wwsetzungen Preistarife ausgearbeitet werden.

2. Arbeiten, die nicht in stets gleicher Ausführung
vk> unter gleichen Verhältnissen vorkommen, bei denen

aber auf Grund früher ausgeführter Arbeiten möglich
ll, den Preis annähernd richtig festzusetzen. Das wird

Zckfach bei Schreiner-, Schlosser- und andern Bauarbeiten
Fall fein. Für diese Arbeiten lassen sich keine Tarife

àste sckwàensckie >Ädnk 5üi- e!e>Ni->scv gescvweizzle keNen

ketten slier Art kür industrielle Zwecke
Xrsn u-icl r>sscUsn^ug><.eNsri.
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erstellen. Hier muß die Berechnung von Fall zu Fall
vorgenommen werden. Vorbedingung für richtige Be-
rechnung sind genaue Zeichnungen, klare Bedingungen und
genügendes statistisches Material, vor allem Nachkalku-
lation über ausgeführte Arbeiten.

3. Arbeiten, bei denen ein Großteil der Faktoren nur
geschätzt werden kann, wie das namentlich bei großen
Tiefbauarbeiten der Fall ist. Aber auch solche Arbeiten
müssen in ihren Grundelementen auf Berechnungen zurück-
gehen, wobei allerdings über die Höhe der Arbeits-
leistungen, Transport- und Fördereinrichtungen, Risiko-
Zuschlägen usw. sehr verschiedene Ansichten herrschen kön-
neu. Hier wird gegenseitige Aussprache, objektive Über-
Prüfung aller Verhältnisse usw. allein ein einigermaßen
richtiges Bild geben, wobei aber schließlich doch erst nach
vollendeter Arbeit das Endergebnis festgestellt werden kann,
das bei aller sorgfältigster Überprüfung der Offerten eben

doch wesentlich günstiger oder ungünstiger herauskommen
kann als man angenommen hat. (Schluß folgt.)

0îWS«<l!«î5t>.
Verband schweizerischer Glasermeister. Die Gene-

ralversammlung des Verbandes schweizerischer Glaser-
meister und Fensterfabrikanten in Wintert hur geneh-
neigte den Bundestarifvertrag mit den Arbeiterorgani-
sationen, der die allgemeine Einführung der 48-Stunden-
woche mit Lohnausgleich und eine weitere Lohnerhöhung
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